
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, Thomas Seitz, 
Roman Johannes Reusch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/21426 –

Formulierungshilfen der Bundesregierung
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 19/19746)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der 
AfD auf Bundestagsdrucksache 19/19746 heißt es, es entspräche „ständiger 
Staatspraxis, dass die Bundesregierung bei der Gesetzgebungstätigkeit des 
Bundestages Hilfestellung“ leiste. Dies geschähe nicht nur in Form von Hin-
tergrundvermerken, durch die mündliche und schriftliche Beantwortung von 
Fragen einzelner Abgeordneter oder Fraktionen, sondern auch durch die Erar-
beitung von Formulierungshilfen. Formulierungshilfen würden meist für Vor-
lagen von Änderungsanträgen erstellt, die in den Ausschüssen behandelt und 
dort zur Abstimmung gestellt werden sollen, können aber auch Entwurfe für 
Gesetzesvorlagen aus der Mitte des Bundestages (Artikel 76 Absatz 1 des 
Grundgesetzes (GG)) beinhalten. Sie würden jedoch statistisch nicht erfasst. 
Weiter heißt es in einem persönlichen Brief an einen der Fragesteller aus ei-
nem Bundesministerium, dass Formulierungshilfen der Beschleunigung des 
Gesetzgebungsverfahrens dienen würden.

Nach Auffassung der Fragesteller ist das Verfahren der Erstellung von Formu-
lierungshilfen intransparent. Weiter sehen die Fragesteller in der Erstellung 
von Formulierungshilfen durch die Bundesministerien einen möglichen Kon-
flikt mit dem Prinzip der Gewaltenteilung und sind besorgt über eine etwaige 
Bevorteilung der Koalitionsfraktionen, die die jeweiligen Bundesministe-
riumsspitzen stellen, falls Formulierungshilfen nur diesen, nicht aber den Op-
positionsfraktionen zur Verfügung gestellt oder auch für diese angefertigt wür-
den. Da nach Ansicht der Fragesteller ein erheblicher Zeit- und Arbeitsauf-
wand mit der Erstellung von Formulierungshilfen einhergeht, ist im Sinne der 
Kontrolle der Regierung eine Aufstellung der angefertigten Formulierungshil-
fen zumindest für die aktuelle Legislaturperiode notwendig.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
vom 18. August 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



1. Welche Formulierungshilfen wurden seit dem Beginn der aktuellen Legis-
laturperiode durch die Bundesministerien jeweils für wen erstellt (bitte 
einzeln nach Bezeichnung, Datum, Erstellendem auflisten)?

Innerparlamentarische Angelegenheiten sind vom parlamentarischen Frage-
recht nicht umfasst. Die Fragestellung könnte zu einer Ausforschung des parla-
mentarischen Abstimmungsprozesses und der Beziehung der Fraktionen unter-
einander zielen, so dass keine Antwort erfolgen kann.
Zudem gab es in der aktuellen Legislaturperiode mit Stand vom 3. August 2020 
601 Gesetzgebungsverfahren. Bei allen diesen Gesetzgebungsverfahren müsste 
geprüft werden, ob im Verlauf des Verfahrens eine Formulierungshilfe seitens 
der Bundesregierung erstellt wurde. Die hierfür notwendigen Erhebungen über-
steigen, auch nach der Rechtsprechung, dass bei der Beantwortung von Kleinen 
Anfragen zumutbare Maß. Ergänzend wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung zu den Fragen 1 bis 6 der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bun-
destagsdrucksache19/19746 verwiesen.

2. Inwieweit ist es üblich, dass Formulierungshilfen durch Fraktionen ange-
fordert werden, und inwieweit erstellen Bundesministerien diese Formu-
lierungshilfen aus eigenem Antrieb?

3. Stellen Bundesministerien Formulierungshilfen ausschließlich den Regie-
rungsfraktionen zur Verfügung, und wenn ja, warum, und auf welcher 
Rechtsgrundlage?

Die Fragen 2 und 3 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung der Kleinen Anfrage der Fraktion 
der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/19746 verwiesen.
Die Erstellung von Formulierungshilfen dient beispielsweise der Beschleuni-
gung des Gesetzgebungsverfahrens durch Paralleleinbringung eines Gesetzent-
wurfs oder sie erfolgt, wenn es gilt, abweichende Regelungsvorstellungen eines 
Ausschusses in die juristisch und fachlich richtige Form zu bringen. Dies gilt 
im Hinblick auf die notwendige Mehrheit für einen Änderungsantrag oder eine 
Gesetzesinitiative im Regelfall für Regierungsentwürfe oder Initiativen der die 
Bundesregierung stellenden Mehrheitsfraktionen des Deutschen Bundestages.

4. Inwieweit sieht die Bundesregierung gegebenenfalls eine Bevorteilung der 
Koalitionsfraktionen, sollte sie Formulierungshilfen ausschließlich oder 
vorwiegend den Koalitionsfraktionen zur Verfügung stellen?

Nein. Es wird ergänzend auf die Antwort der Bundesregierung der Kleinen An-
frage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/19746 verwiesen.
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